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Auf Grund des Inkrafttretens der Neufa##ung der Verfa##ung des Deut#chen Reiches, am 21. Dezember 
2006, wird wie folgt verordnet: 
 
Erlaß des Staatsoberhauptes und der Kommi##ari#chen Reichsregierung über das Statut der 

Deut#chen Reichsbank 
 

Vom 04. Augu#t 2007 
 

§. 1. 
 
Die Deut#che Reichsbank tritt durch Inkraft#etzung des Ge#etzes über die Banknoten, über die Deut#che 
Reichsbank und über Bewertungen in Wirk#amkeit. 
Mit dem#elben Tage gehen alle Rechte und Verpflichtungen der Bank Deutscher Länder/Deutsche 
Bundesbank, welche mit Ablauf des Tages des Inkrafttretens des oben genannten Ge#etzes ihre Wirk-
#amkeit ein#tellt, auf die Deut#che Reichsbank über. 
 

§. 2. 
 
Das Grundkapital der Deut#chen Reichsbank von zehn Milliarden Mark wird durch Gold- und Silberbe-
#tände, gleichwertige Devi#en und Hypothekeneintragungen auf Reichs- und Reichsländergrund#tücke ent-
#prechend des oben genannten Ge#etzes gebildet. 
Dabei i#t das Augenmerk unablä##ig darauf zu richten, die Hypothekeneintragungen durch Gold, Silber und 
werthaltige Devi#en in relativ kurzer Zeit wieder freizu#tellen.  
Bevor eine Erhöhung des Grundkapitals durch Reichsge#etz fe#tge#tellt wird, #ind, nachdem das Direkto-
rium der Deut#chen Reichsbank dies vorge#chlagen hat, die im Reichsbankrat durch gewählte Vertreter 
vertretenen Gremien über das Bedürfnis und das Maß der Erhöhung #owie über die in Folge erforderlichen 
Regelungen an Anteilverhältni##en und an Gewinnen der Deut#chen Reichsbank zu hören.  
      

§. 3.  
 
Die Reichsbankanteile #ind unteilbar und vorbehaltlich der Be#timmungen in §. 23 des oben genannten Ge-
#etzes unkündbar. Sie werden mit Angabe der Be#itzer in die Stammbücher der Deut#chen Reichsbank ein-
getragen.  
Über jeden Anteil wird ein Anteils#chein nach dem beiliegenden Formulare ausgefertigt.  
Mit dem Anteils#cheine erhält der Be#itzer zugleich die Dividenden#cheine für die näch#ten fünf Jahre und  
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einen Talon zur Abhebung neuer Dividenden#cheine nach Ablauf des fünfjährigen Zeitraumes.  
Die Dividenden#cheine und Talons lauten auf den Inhaber. 
 

§. 4. 
 
Wenn der Be#itz eines Bankanteils auf einen Anderen übergeht, #o i#t dies unter Vorlegung des Anteils-
#cheines bei der Deut#chen Reichsbank anzumelden und in den Stammbüchern #owie auf dem Anteils#chein 
zu vermerken.  
Im Verhältni##e zu der Deut#chen Reichsbank wird nur derjenige als Anteilsbe#itzer ange#ehen, der als 
#olcher in den Stammbüchern eingetragen i#t.  
Zur Prüfung der Legimitation i#t die Deut#che Reichsbank berechtigt, aber nicht verpflichtet. 
 

§. 5. 
 
Die Übertragung der Bankanteile kann durch Indo##ament erfolgen. 
In Betreff der Form des Indo##aments kommen die Be#timmungen über Wech#el zur Anwendung.  
 

§. 6. 
 
Wenn ein Bankanteil verpfändet i#t, #o i#t dies unter Vorlegung des Anteils#cheines und der #chriftlichen 
Erklärung des Anteilsbe#itzers bei der Deut#chen Reichsbank anzumelden; auf Grund die#er Anmeldung i#t 
die Verpfändung in den Stammbüchern und auf dem Anteils#chein zu vemerken. 
Im Verhältni##e zur Deut#chen Reichsbank wird nur derjenige als Pfandgläubiger ange#ehen, welcher als 
#olcher in den Stammbüchern eingetragen i#t.  
Zur Prüfung der Echtheit und der Rechtsgültigkeit der Erklärung i#t die Deut#che Reichsbank berechtigt, 
aber nicht verpflichtet.  
Der Eigentümer kann ohne Zu#timmung des Pfandgläubigers keine neuen Dividenden#cheine und im Falle 
des §. 23 des oben genannten Ge#etzes keine Zahlung auf den Bankanteil erhalten, wird aber im Übrigen in 
#einen ihm nach dem Bankge#etze und die#em Statute zu#tehenden Rechten nicht be#chränkt.  
Die Lö#chung des Pfandrechts erfolgt auf Vorlegung des Anteils#cheines und beglaubigter Einwilligung des 
Pfandgläubigers. 
 

§. 7. 
 
Die für die Vermerkung von Übertragungen oder von Verpfändungen der Bankanteile zu entrichtende Ge-
bühr be#timmt der Reichsbankrat nach Anhörung des Direktoriums der Deut#chen Reichsbank. 
 

§. 8.  
 
Wegen des Aufgebots und der Mortifikation verlorener oder vernichteter Anteils#cheine kommen folgende 
Vor#chriften in Verantwortung des Direktoriums der Deut#chen Reichsbank zur Anwendung.  
Das Zeugnis des letzteren wird dahin erteilt, daß und für wen der betreffende Bankanteil in den Stamm-
büchern der Reichsbank noch eingetragen i#t. Vor der Mortifikation hat der Antrag#teller, wenn er mit dem 
zuletzt eingetragenen Anteilseigner nicht identi#ch i#t, nachzuwei#en, daß der letztere keinerlei An#prüche auf 
dem Anteil erhebe.  
An Stelle des mortifizierten Anteils#cheines wird demjenigen, zu de##en Gun#ten die Mortifikation ausge-
#prochen i#t, auf #einen Antrag ein neuer Anteils#chein erteilt.  
 

§. 9. 
 
Wegen der abhanden gekommenen oder vernichteten Dividenden#cheine und Talons i#t ein Mortifikations-
verfahren nicht zulä##ig. Eben#o wenig i#t die Reichsbank verpflichtet, bei Nachweis des Verlu#tes neue 
Dividenden#cheine und Talons auszugeben oder den ent#prechenden Geldbetrag zu zahlen. I#t jedoch der 
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Verlu#t eines Dividenden#cheines dem Direktorium der Deut#chen Reichsbank innerhalb der Verjährungs-
fri#t von vier Jahren angezeigt, #o i#t das#elbe befugt,  den Betrag nach Ablauf jener Fri#t dem Anzeigenden 
zahlen zu la##en, wenn der Dividenden#chein nicht inzwi#chen prä#entiert und eingelö#t i#t. I#t von dem 
Verlu#te eines Talons Anzeige gemacht, #o vertritt die Vorlegung des Anteils#cheines die Einlieferung des 
Talons.  
 

§. 10. 
 
Der Ankauf von Effekten für fremde Rechnung darf er#t erfolgen, nachdem die dazu erforderlichen Gelder 
bei der Bank wirklich eingegangen oder lombardmäßig #icherge#tellt #ind. Eben#o muß bei Verkaufsaufträgen 
der Eingang der Effekten abgewartet werden.  
Soll der Ankauf von Effekten für Rechnung einer öffentlichen Behörde erfolgen, #o kann die Erklärung, 
daß die Gelder oder Effekten zur Verfügung der Bank #tehen, für genügend erachtet werden.  
 

§. 11. 
 
Der Deut#chen Reichsbank obliegt es, das Reichsguthaben unentgeltlich zu verwalten und über die für 
Rechnung des Reichs angenommenen und gelei#teten Zahlungen Buch zu führen und Rechnung zu legen.  
 

§. 12. 
 
Der Wert der von der re#tutiierten alten Reichsbank und von der Bank Deutscher Länder/Deutsche 
Bundesbank übernommenen Grund#tücke i#t, #oweit nicht § 4 des oben genannten Ge#etzes entgegen#teht,  
in die für den 01. Januar 2008 aufzu#tellende Bilanz mit dem Betrage von zehn Mark je Quadratmeter 
Grund#tück, zuzüglich fümfhundert Mark je Quadratmeter Gebäudenutzfläche in die Bücher aufzunehmen. 
 

§. 13. 
 
Für die Auf#tellung der Jahresbilanz #ind folgende Vor#chriften maßgebend: 
1.Kurshabende Papiere dürfen höch#tens zu dem Kurswerte, welchen #ie zur Zeit der Bilanzauf#tellung 

haben, ange#etzt werden.  
2.Von den Ko#ten der Organi#ation und Verwaltung dürfen nur die Ausgaben für die Her#tellung der 

Banknoten auf mehrere (3) Jahre verteilt werden. Alle übrigen Ko#ten #ind ihrem vollen Betrage nach in 
der Jahresrechnung unter den Ausgaben aufzuführen.  

3.Der Betrag des Grundkapitals und des Re#ervefonds i#t unter die Pa##iva aufzunehmen. 
4.Der aus der Vergleichung #ämtlicher Aktiva und #ämtlicher Pa##iva #ich ergebende Gewinn oder Verlu#t 

muß am Schlu##e der Bilanz be#onders angegeben werden. 
 

§. 14. 
 
Die Prüfung der Jahresbilanz erfolgt auf Grund der Bücher der Deut#chen Reichsbank durch den Rech-
nungshof des Deut#chen Reiches, welcher über das Ergebnis dem Reichstag und dem Reichsbankrat zu 
berichten hat.  
Letzterer äußert #ich gutachtlich über den Befund und über die Höhe der den Anteilseignern zu gewährenden 
Dividende. 
Der von #ämtlichen in der betreffenden Ver#ammlung anwe#enden Mitgliedern des Reichsbankrates zu voll-
ziehende und zu unterzeichnende Dividendenbe#chluß wird von die#em dem Staatsoberhaupt zur Be#tätigung 
eingereicht.  
 

§. 15. 
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Die Dividende wird #päte#tens ab 01. April des folgenden Jahres bei der Hauptka##e der Deut#chen 
Reichsbank und #ämtlichen Reichsbankhaupt#tellen und Bank#tellen gegen Einreichung der Dividenden-
#cheine gezahlt.  
Mit Zu#timmung des Reichsbankrates können auf die Dividende halbjährige Ab#chlagszahlungen in Höhe 
von 25 Prozent der Vorjahresdividende am 01. Juli und 02. Januar gelei#tet werden.  
 

§. 16. 
 
Die Entla#tung des Reichsbankrates und des Direktoriums der Deut#chen Reichsbank erfolgt durch die 
jährliche Generalver#ammlung. 
Auf Antrag der Mitglieder des Reichsbankrates, die nicht Beamte der Deut#chen Reichsbank #ind, kann 
eine außerordentliche Generalver#ammlung einberufen werden. 
Die Generalver#ammlung vertritt die Ge#amtheit der Anteils#chein-Be#itzer der Deut#chen Reichsbank. 
Zur Teilnahme an der Generalver#ammlung hat jeder Be#itzer von Anteils#cheinen einen Bevollmächtigten 
zu be#tellen. 
Die#er Bevollmächtigte hat bis #päte#tens am Tage vor der Generalver#ammlung im Archiv der Deut#chen 
Reichsbank die Vollmacht abzugeben, die ihn bevollmächtigt und Auskunft darüber gibt, daß und wie viele 
Anteile in den Stammbüchern der Deut#chen Reichsbank er vertritt. 
Als Bevollmächtigter der in den Stammbüchern der Bank eingetragenen Anteilsbe#itzer gilt, welcher #ich 
durch eine gerichtliche oder notarielle Vollmacht #eines Auftraggebers legitimiert.   
Eintragungen in den Stammbüchern, welche nicht minde#tens 14 Tage vor dem Tage der Generalver#amm-
lung ge#chehen #ind, werden nicht berück#ichtigt. 
Ein und der#elbe Bevollmächtigte darf mehrere Anteilseigner vertreten. 
Die Kommunen, Gemeinden und der jeweilige Kreis #ollten #ich auf einen Bevollmächtigten einigen.  
Die Per#on des Bevollmächtigten #ollte jährlich wech#eln.  
 

§. 17. 
 
Jeder Er#chienene (§. 16) hat #oviel Stimmen, als er Bankanteile vertritt, jedoch nicht mehr als 100 
Stimmen. 
Die einfache Stimmenmehrheit i#t ent#cheidend.  
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme derjenigen den Aus#chlag, welche die größte Anzahl von Bankan-
teilen vertritt.  
 

§. 18.  
 
Die Generalver#ammlung findet in Berlin vier Wochen nach Ladung #tatt.  
Die Berufung ge#chieht durch den Reichskanzler mittels einer minde#tens #echs Wochen vorher aufzugeben-
den öffentlichen Bekanntmachung.  
 

§. 19. 
 
In der Generalver#ammlung führt der Reichskanzler oder de##en Vertreter, und in deren Verhinderung der 
Prä#ident der Deut#chen Reichsbank den Vor#itz. Das Direktorium der Deut#chen Reichsbank wohnt der-
#elben bei; die Mitglieder können #ich an der Beratung beteiligen, ohne jedoch #timmberechtigt zu #ein.  
 

§. 20. 
  
Über die Verhandlungen und Be#chlü##e wird von einem Mitglied des Direktoriums der Deut#chen Reichs- 
bank ein Protokoll aufgenommen und vom Vor#itzenden und einem Mitglied des Reichsbankrates, #owie von 
zwei Bevollmächtigten von Reichsbankanteilsbe#itzern und dem Protokollführer unter#chrieben. Damit trägt 
es den Charakter einer öffentlichen Urkunde. 
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§. 21. 

 
Die Generalver#ammlung empfängt jährlich den Verwaltungsbericht neb#t der Bilanz und Gewinnberech-
nung, #tellt den Jahresab#chluß der Deut#chen Reichsbank durch Mehrheitsbe#chluß fe#t und #tellt die Ent-
la#tung des Reichsbankrates und des Direktoriums der Deut#chen Reichsbank für das jeweilige Ge#chäfts-
jahr fe#t.   
Außerordentliche Generalver#ammlungen können nur über Gegen#tände be#chließen, welche in der Berufung 
ausdrücklich erwähnt #ind.  
 

§. 22. 
 
Die für die Anteilsbe#itzer be#timmten Bekanntmachungen werden vom Reichskanzler erla##en und im 
Reichs- und Länderanzeiger, #owie am Sitze einer jeden Reichsbankhaupt#telle in einem durch Bekannt-
machung zu be#timmenden Blatte veröffentlicht.  
Einer #peziellen Benachrichtigung für die einzelnen Anteilsbe#itzer bedarf es nicht.  
Die gleichen Blätter #ind für die öffentlichen Bekanntmachungen des Direktoriums der Deut#chen Reichs-
bank zu benutzen, #oweit der Zweck der#elben nicht lokal be#chränkt i#t.  
 

§. 23. 
 
Im Falle der Aufhebung der Deut#chen Reichsbank durch Verfa##ungsge#etz erfolgt die Liquidation unter 
Leitung des Staatsoberhauptes durch das Direktorium der Deut#chen Reichsbank.  
Das letztere hat die laufenden Ge#chäfte zu beendigen, die Verpflichtung der Reichsbank zu erfüllen, die 
Forderungen der#elben einzuziehen und das Vermögen zu veräußern.   
Zur Beendigung #chwebender Ge#chäfte können auch neue Ge#chäfte eingegangen werden.  
Nach außen hin bleibt das Direktorium der Deut#chen Reichsbank zur Vertretung die#er nach Maßgabe 
von §. 25 des oben genannten Ge#etzes bis zur Beendigung der Liquidation ermächtigt.  
Das Reichsbank-Direktorium hat die ab#chließende Auseinander#etzung zwi#chen dem Deut#chen Reiche und 
den Anteilseignern, #owie unter die#en herbeizuführen. 
 

§. 24. 
 
Die er#te ordentliche Generalver#ammlung der Reichsbank-Anteilseigner findet im März 2008 #tatt. Bis 
dahin i#t keine außerordentliche Generalver#ammlung durchzuführen. 
 

§. 25. 
 
Die#es Statut tritt an dem Tage in Kraft, an dem das oben genannte Ge#etz in Kraft tritt. 
 
Zu Urkund de##en, Groß-Berlin am 04. Augu#t 2007 
 
 
 
In Verhinderung des Reichsprä#identen                     Kommi##ari#che Reichsregierung 
2. Stellvertretende Reichsprä#identin                               Der Reichskanzler 

    M. Werner      Dr. h. c. W. G. G. Ebel 
 
 
 
Kenntnisnahme: Der Reichsbankprä#ident 
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D e u t # c h e   R e i c h s b a n k 
 

Anteils-Schein  
 
 

 Der Reichsbankanteil Nr. ……………….   über  F ü n f t a u # e n d Mark 
 
 i#t auf der Grundlage des §. 3 des Status der Reichsbank für  
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 in die Stammbücher der Reichsbank einzutragen.  
        
                                                        Berlin, den        ten               20 . .  
 

Reichsbank-Direktorium. 
(L. S.) 

 
   Archivar:    Buchführer:  
 

Be#timmungen   
 

 über das Verfahren bei Eigentums-Veränderungen und Verpfändungen. 
 
 1. Die  Übertragung  der   Reichsbankanteile  kann  durch Indo##ament – al#o entweder mittel#t  
              voll#tändiger   Ausfüllung  eines  der  um#tehend  vorgedruckten  Giros  oder mittel#t  bloßer  
             Namensunter#chrift (Wech#elordnung) ge#chehen. 
 2. Wenn das Eigentum eines Bankanteils auf  einen  anderen  übergeht, #o i#t dies unter  Vor-       
    legung  des  Anteils#cheines  und  der  zum  Nachwei#e  des  Übergangs  etwa  erforderlichen  
    Urkunden  bei  der  Reichsbank anzumelden.  Im Verhältni##e zur Reichsbank wird nur der  
    als Anteilseigner  ange#ehen, welcher als #olcher in den Stammbüchern eingetragen i#t. 
  Zur Nachprüfung der Legimitation i#t die Reichsbank berechtigt, aber nicht verpflichtet. 
  Die Eintragung des Übergangs in die Stammbücher wird auf dem Anteils#cheine  
    bemerkt und die#er demnäch#t zurückgegeben, während die übrigen Urkunden bei den Akten der 
    Bank bleiben.  
 3.  Wenn ein Bankanteil verpfändet i#t, #o i#t dies unter Vorlegung des Anteils#cheines und der  
     #chriftlichen Erklärung des Anteilseigners bei der Reichsbank anzumelden. Im Verhältni##e 
     zu der Reichsbank wird nur derjenige als Pfandgläubiger ange#ehen, welcher als #olcher in 
     den Stammbüchern eingetragen i#t. Zur Prüfung der Echtheit und der Rechtsgültigkeit der  
     Erklärung i#t die Reichsbank berechtigt, aber nicht verpflichtet. Der Eigentümer kann ohne 
     die Zu#timmung des Pfandgläubigers keine neuen Dividenden#cheine und keine Zahlung auf  
               den Bankanteil erhalten, wird aber im übrigen in #einen ihm nach dem Bankge#etze und dem  
               Statut zu#tehenden Rechten nicht be#chränkt.  
     Die Lö#chung des Pfandrechts erfolgt auf Vorlegung des Anteils#cheines und beglaubigter 
     Einwilligung des Pfandgläubigers. 
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  Im übrigen kommen die Be#timmungen unter Ziff. 2 zur Anwendung. 
Reichs-Ge#etzbl. 2007. 
 
 
 
 
 

Für mich an die Ordre ……………………… 
……………………………………………………………… 

 
…………………....den    ten ………………………. 

 
Übertragen auf ………………………………. 

 
………………………………………………………………. 

 
Berlin,    den    ten ………………………. 

 
………………………………………………………………... 

Reichsbank-Direktorium 
(L. S.) 

Archivar:           Buchführer: 
 
 

 
 

   
 

Für mich an die Ordre ……………………… 
……………………………………………………………… 

 
…………………....den    ten ………………………. 

 
Übertragen auf ………………………………. 

 
………………………………………………………………. 

 
Berlin,    den    ten ………………………. 

 
………………………………………………………………... 

Reichsbank-Direktorium 
(L. S.) 

Archivar:           Buchführer: 
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200. .     Er#tes Halbjahr 
 

Der Inhaber die#es Scheins empfängt gegen Rückgabe de##elben am 01. J u l i 200 .. 
auf die für das Jahr ..….. fe#tzu#etzende Dividende des Reichsbankanteils Nr.   ……………… als er#te halbjäh-
rige Ab#chlagszahlung ……………………Mark…………………Pfennig bei der Reichsbank-Hauptka##e und #ämtlichen 
Reichsbank-Haupt#tellen und Bank#tellen. 

 
Berlin, den    ten                  200 . . 

Reichsbank-Direktorium 
(L. S.) 

Archivar:           Buchführer: 
 
 

 
 

200. .      Zweites Halbjahr 
 

Der Inhaber die#es Scheins empfängt gegen Rückgabe de##elben am 02. J a n u a r  200 .. 
auf die für das Jahr ..….. fe#tzu#etzende Dividende des Reichsbankanteils Nr.   ……………… als zweite  
halbjährige Ab#chlagszahlung ………………… Mark ………….. Pfennig bei der Reichsbank-Hauptka##e und 
#ämtlichen Reichsbank-Haupt#tellen und Bank#tellen. 

 
Berlin, den    ten                  200 . . 

Reichsbank-Direktorium 
(L. S.) 

Archivar:           Buchführer: 
 
 
 

Dividenden-Rück#tände verjähren binnen vier Jahren, vom Tage ihrer Fälligkeit an gerechnet, zum Vorteil der Bank. 
 
 

 
 
  200. .        200. . 
 
Der Inhaber die#es Scheins empfängt gegen Rückgabe des#elben auf die für das Jahr 200. . fe#tge#etzte 
Dividende des Bankanteils Nr. ………………..  die Re#tzahlung bei der Reichsbank-Hauptka##e und bei 
#ämtlichen Reichsbank-Haupt#tellen und Bank#tellen.  
Der Betrag der#elben, #owie die Zeit der Zahlung werden, von dem Reichskanzler öffentlich bekannt 
gemacht (Statut §§ 14, 15,). 
 
   Berlin, den       ten    200. .  
 
       Reichsbank-Direktorium 
    (L. S.)               
     Archivar:                          Buchführer:    
            
   
  

Dividenden-Rück#tände verjähren binnen vier Jahren, vom Tage ihrer Fälligkeit an gerechnet, zum Vorteil der Bank. 
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Talon zu dem Reichsbankanteile 

 

Nr.: ……………………… 
  
Der Inhaber die#es Talons empfängt gegen de##en Rückgabe die Dividenden#cheine für die fünf Jahre 
…………………………………………………………………………………………………………….. ein#chließlich neb#t Talon. 
 
Wird von dem Verlu#te eines Talons Anzeige gemacht, #o vertritt die Vorlegung des Anteils#cheines die 
Einlieferung des Talons (§. 9 des Statuts). 
 
   Berlin, den           ten                    200. . 
 
     Reichsbank-Direktorium 
    (L. S.)               
     Archivar:                          Buchführer: 
 


	In Verhinderung des Reichsprä#identen                     Ko
	2. Stellvertretende Reichsprä#identin                       

